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RS OGH 1974/2/14 6Ob9/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1974

Norm

JN §55

ZPO §227 II

ZPO §448c

Rechtssatz

Im Bagatellverfahren ist bei Geltendmachung mehrerer Ansprüche immer nur dann zu verhandeln und zu

entscheiden, wenn entweder mehrere miteinander in tatsächlichem oder rechtlichem Zusammenhang stehende

Ansprüche den Betrag vom 1000,-- S auch zusammengerechnet nicht übersteigen oder wenn von mehreren

miteinander nicht in rechtlichem oder tatsächlichen Zusammenhang stehenden Forderungen jede einzelne unter der

Bagatellgrenze liegt.
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